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Baugesetzbuch (BauGB) i.d.F. der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08.08.2020 (BGBl. I S. 1728), 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) i.d.F. der Bekanntmachung 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), 
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58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057), 
Hess. Bauordnung (HBO) vom 28.05.2018 (GVBI. I S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
03.06.2020 (GVBl. S. 378), 
Hessische Gemeindeordnung (HGO) i.d.F. vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 28.05.2018 (GVBl. S. 247),  
Hessisches Wassergesetz (HWG) vom 14.12.2010 (GVBI. I S. 548), zuletzt geändert durch Artikel 11 des 
Gesetzes vom 04.09.2020 (GVBl. S. 573). 
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B-Plan "Gewerbegebiet Fraurombach
-1. Erweiterung" Teilfläche Nord

B-Plan Industrie- und Gewerbegebiet
"Langes Feld"

2 Textliche Festsetzungen (BauGB/BauNVO) 
 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes gilt: 
Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes Industrie- und 
Gewerbegebiet „Langes Feld“ und „Gewerbegebiet Fraurombach – 1. Erweiterung“ Teilfläche Nord 
werden durch den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Fraurombach“ - Teilfläche Nord 2. Änderung und 
Erweiterung aufgehoben.  

 
 
 Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB: 
 
2.0 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO und § 8 Abs.3 BauNVO: 

Im Gewerbegebiet wird gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO bestimmt, dass Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter ausnahmsweise zulässig sind. 
Im Gewerbegebiet 3 und 4 sind kirchliche und kulturelle Gebäude und Einrichtungen 
ausnahmsweise zulässig. 
 

2.1 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 6 BauNVO und § 9 Abs.3 BauNVO: 
Im Industriegebiet wird gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO bestimmt, dass Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber und Betriebsleiter nicht zulässig sind. 
 

2.2 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO: 
Im Gewerbe- und Industriegebiet sind Einzelhandelsbetriebe sowie Verkaufsstellen von 
Gewerbebetrieben, die sich ganz oder teilweise an Endverbraucher wenden, nicht zugelassen. 
Ausnahmsweise zulässig sind nur solche Einzelhandelsbetriebe, die in unmittelbarem räumlichem 
und betrieblichem Zusammenhang mit produzierenden Gewerbebetrieben stehen und nicht mehr als 
insgesamt 200 m² Verkaufs- und Ausstellungsfläche haben. 

 
2.3 Gemäß §§ 9 Abs. 1 Nr. 1 i.V.m. 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft sind bauliche Anlagen unzulässig. 

 

 
 
 
 
 
4 Wasserrechtliche Festsetzungen (BauGB i.V.m. HWG) 

 
4.1 Verwendung von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 HWG: 

Niederschlagswasser von den Dachflächen ist als Brauchwasser (einschl. Feuerlöschwasser) zu 
verwenden, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht entgegenstehen und 
vorbehaltlich der Eignung unter Qualtitätsgesichtspunkten bzw. soweit keine Dachbegrünung 
vorgesehen wird. 

4.2 Nicht verwertbares unverschmutztes Niederschlagswasser und Drainagewasser ist in geeigneten 
Fällen den in der Plankarte gekennzeichneten Vorflutern und Regenrückhaltebecken zu zuführen 
oder zu versickern, soweit wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche Belange nicht entgegen-
stehen. 

 
 
 
 
 
5 Hinweise und Nachrichtliche Übernahmen gem. § 9 Abs. 6 BauGB 

 
5.1 Im Plangebiet verläuft eine Ferngasleitung der Pledoc GmbH deren Zugänglichkeit durch einen 10 m 

breiten Schutzstreifen gewährleistet werden muss. Die Errichtung von Gebäuden innerhalb des 
Schutzstreifenbereiches ist nicht zulässig. 

 Die geänderte Bauausführung der Erschließungsstraße und die Einhaltung der dazu im 
Schutzstreifenbereich der Ferngasleitung erforderlichen Auflagen und Hinweise sind einerseits mit 
PLE DOC und dem örtlich zuständigen Leitungsbetrieb der E.ON Ruhrgas AG sowie andererseits 
mit dem Ingenieurbüro Ohlsen, der Giebel-Bau GmbH und der Stadt Schlitz abgestimmt worden.  

 
5.2 Hinweis zur textlichen Festsetzung 2.5.2 

Die erste Mahd/Beweidung des Extensivgrünlandes soll erst ab dem 15.06. eines jeden Jahres 
erfolgen. Das Schnittgut ist abzutransportieren, eine Düngung ist unzulässig.  

 
5.3 Hessisches Landesamt für Naturschutz und Geologie: 

Der Planbereich liegt z. T. in der Zone III des Trinkwasserschutzgebietes für die Wasser-
gewinnungsanlage „TB Eichberg“ (WSG-ID 535-098), Staatsanzeiger Hessen 41/01, Seite 3582. Die 
für das Schutzgebiet geltenden Verbote der Schutzgebietsverordnung sind zu beachten. 

 

 

 

Verfahrensvermerke: 
 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 BauGB wurde durch die Stadtverordneten-

versammlung gefasst am 

 

02.05.2016 

Der Aufstellungsbeschluss gem. § 2 Abs. 1 Satz 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntge-

macht am 

 

11.05.2016 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am 

 

21.05.2016 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB erfolgte in der Zeit vom 

bis einschließlich 

24.05.2016 

17.06.2016 

  

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB wurde ortsüblich bekanntgemacht 

am  

 

20.12.2019 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgte in der Zeit vom  

bis einschließlich  

08.01.2020 

14.02.2020 

  

Der Satzungsbeschluss gemäß § 10 Abs. 1 BauGB sowie § 5 HGO, § 9 Abs. 4 BauGB 

i.V.m. § 91 HBO und § 37 Abs. 4 HWG erfolgte durch die Stadtverordnetenversammlung 

am 

 

 

___.___.______ 

  

Die Bekanntmachungen erfolgten im Schlitzer Boten.  

  

Ausfertigungsvermerk:   

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Bebauungsplanes mit den hierzu ergangenen 

Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die 

Rechtswirksamkeit maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten worden sind.  

 

 

 

  

Schlitz, den ___.___.______  

  

  

___________  

Bürgermeister  

  

Rechtskraftvermerk:  

Der Bebauungsplan ist durch ortsübliche Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in 

Kraft getreten am:  

 

___.___.______ 

  

Schlitz, den ___.___.______   

  

  

___________  

Bürgermeister  
 

Übersichtskarte (Maßstab 1 : 25.000) 

 Fläche für Stellplätze und Garagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr.4 BauGB: 
 
2.4 Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 14 Abs. 1 BauNVO und § 23 Abs.5 BauNVO: 

Untergeordnete Nebenanlagen sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig; 
ausgenommen sind Technische Versorgungseinrichtungen (wie z.B. Trafostation), Stellplätze und 
ihre Zufahrten sowie Regenwasserzisternen, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird. 
Ausnahme: Innerhalb der Bauverbotszone zur Landesstraße und zu angrenzenden Gewässern sind 
keine baulichen Anlagen zulässig. 

 

 

Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB: 
 

2.5 Flächen und Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB sowie Flächen für Maßnahmen, die als Sammel-
Ausgleich bzw. -Ersatz den zu erwartenden Eingriffen im Plangebiet gemäß § 9 Abs. 1a BauGB 
zugeordnet werden: 

  
Sammelausgleichsmaßnahmen für künftige Eingriffe im Rahmen der öffentlichen Erschließungs-
planung: 
 

2.5.1 Maßnahmen – im Bereich der Regenrückhaltebecken  
 
Entwicklungsziel: Regenrückhaltebecken naturnah gestaltet 
 
Maßnahmen: Die Regenrückhaltebecken sind in naturnaher Bauweise anzulegen. Die Becken 
ebenso wie die angrenzenden Bereiche sind einer gelenkten Sukzession zu überlassen und alle 2 -
3 Jahre zu mähen. 
 

2.5.2 Maßnahmen im Bereich der Parzelle 70/4 und 70/5  
 
Entwicklungsziel: Extensivgrünland 
 
Maßnahmen: Das Grünland ist 2x im Jahr zu mähen oder zu beweiden, Düngung ist unzulässig 
(siehe auch Hinweis 5.2). 
 

2.5.3 Maßnahmen im Bereich der Gewerbe- und Industrieflächen 

 
Entwicklungsziel: Eingrünung 
 
Maßnahmen: Anpflanzung einer geschlossenen Laubstrauchhecke, zweireihig, Pflanzabstand 
zwischen den Reihen 0,5 m, zwischen den Hecken 1,5 m, je 15 m gilt es einen großkronigen 
Laubbaum zu pflanzen (Stammumfang 16-18 cm), Arten siehe Pflanzliste Ziffer 2.7. 

 
 

Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25a 
BauGB: 

 
2.6 Landschaftspflegerische und eingriffsminimierende Festsetzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

und Festsetzungen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß 
9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB: 

 
2.6.1 Gemäß Zeichenerklärung 1.2.9.3 gelten für die Anpflanzungsflächen im Bereich der 

Industriegebietsflächen folgende Maßnahmen: 
 

Anpflanzung einer geschlossenen Laubstrauchhecke, zweireihig, Pflanzabstand zwischen den 
Reihen 1,5 m, zwischen den Hecken 1,5 m, je 15 m gilt es einen großkronigen Laubbaum zu 
pflanzen (Stammumfang 16-18 cm). Arten siehe Pflanzliste Ziffer 2.7. 

 
2.6.2 Rad- und Gehwege. Stellplätze, Zufahrten, Hof- und Lagerflächen sind in wasserdurchlässiger 

Bauweise zu befestigen. Ausnahmsweise kann im Industrie- und Gewerbegebiet im begründeten 
Einzelfall (Betriebssicherheit, Belastungsfähigkeit) hiervon abgesehen werden. 

 
2.6.3 Je 4 PKW-Stellplätze ist mind. 1 großkroniger Laubbaum mit einem Mindestumfang von 16-18 cm zu 

pflanzen und zu unterhalten. Sofern die Bäume nicht in einem Pflanzstreifen angepflanzt werden, ist 
jeweils eine mind. 5 m² große offene Baumscheibe vorzusehen. 

 
2.7 Artenauswahl des Pflanzgutes und Pflanzabstände: 
 

Bäume 1.Ordnung 

 Acer platanoides - Spitzahorn 
 Acer pseudoplatanus - Bergahorn 
 Carpinus betulus - Hainbuche  
 Fagus sylvatica - Rotbuche  
 Quercus robur - Stieleiche 

 Tilia cordata - Winterlinde 
 Fraxinus excelsior - Esche 

 Juglans regia - Walnuß 
 
 

 Bäume 2.Ordnung 

 Acer campestre - Feldahorn 

 Carpinus betulus  -  Hainbuche 
 Prunus avium - Vogelkirsche 

 Prunus padus - Traubenkirsche 
 Salix caprea  -  Salweide 

 Sorbus aucuparia -  Vogelbeere 
  
 sowie bewährte standortgerechte einheimische Obstbaumsorten 

 
 Sträucher 
 Cornus sanguinea  - Roter Hartriegel 
 Corylus avellana  -  Hasel 
 Viburnum opulus  - Gew. Schneeball 
 Crataegus monogyna und laevigata  - Weißdorn 
 Euonymus europaea  -  Pfaffenhütchen 
 Lonicera xylosteum  -  Heckenkirsche 
 Rubus fruticosus agg.  -  Brombeere 
 Sambucus nigra  - Schw. Holunder 
 Prunus spinosa  - Schlehe 
 
 Kletterpflanzen 

 Clematis vitalba - Gem. Waldrebe  
 Hedera helix - Efeu  
 Humulus lupulus - Hopfen 
 Lonicera caprifolium - Geißblatt 
 Parthenocissus  
 tricuspidata "Veitchii" - Wilder Wein  
 

Auf die Grenzabstände für Pflanzungen gemäß §§ 38-40 Hess. Nachbarrechtsgesetz wird 
verwiesen.  

 
 
 
 
 
3 Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (integrierte Orts- und Gestaltungs- 

satzung) (Hess. Bauordnung - HBO):  
 

Dachgestaltung: 
 
3.1 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO: 

- Dacheindeckungen haben in roten, grauen oder dunklen Farbtönen zu erfolgen, extensive 
Dachbegrünung und Solaranlagen sind jedoch ausdrücklich zulässig.  

- Zulässig sind Dachneigungen von 2° bis 38°.  

 
Werbeanlagen: 

 
3.2 Werbeanlagen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 2 HBO: 

- Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Traufhöhe nicht überschreiten, Ausnahme: Im 
Bereich der Giebelfront. 

- Wegweiser sind keine Werbeanlagen und werden von der Vorschrift nicht erfasst. 

 
Einfriedungen: 

 
3.3 Einfriedigungen gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i. V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO: 

- Mauersockel sind nur entlang der straßenseitigen Grundstücksgrenzen zulässig, die max. Höhe 
beträgt 10 cm über dem Niveau der angrenzenden Verkehrsfläche(n). 

- Seitliche und rückwärtige Einfriedigungen sind vorzugsweise aus einheimischen, 
standortgerechten Laubsträuchern und Kletterpflanzen oder aus Holz herzustellen. Drahtzäune 
sind nur i.V.m. einheimischen Laubsträuchern und Kletterpflanzen zulässig. 

 
 Grundstücksfreiflächen: 
 
3.4 Gemäß § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO: 

Mind. 30% der Grundstücksfreiflächen sind mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen. Es 
gelten 1 Baum 25 m², ein Strauch 1 m², Artenliste siehe unter 2.7. Die gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 
BauGB nach Plankarte vorzunehmenden Anpflanzungen können hierbei angerechnet werden. 

 

 

 Detail 1 : 500 
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